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Rückkehr aus einem Corona-Virus-Risikogebiet

Trotz der Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes 
aufgrund der Corona-Pandemie verbringen viele den 
Urlaub in ihrem Wunschland. Viele Unternehmen se-
hen es jedoch nicht gern, wenn die Mitarbeiter ihren 
Urlaub in einem sog. Risikoland buchen. Grundsätz-
lich hat der Arbeitgeber jedoch keinen Einfluss auf die  
Urlaubsplanung des Reiselandes seiner Arbeitnehmer. 
Der Arbeitnehmer ist jedoch verpflichtet mitzuteilen, 
ob er sich in den letzten 14 Tagen in einem Corona-
Risiko-Gebiet aufgehalten hat und ob er Kontakt zu  
jemandem hatte, der unter Infektionsverdacht steht oder 
bei dem eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde.  

In einem solchen Fall kann der Arbeitgeber verlangen, 
dass sich der Urlaubsrückkehrer – auch ohne Corona-
Symptome – untersuchen lässt, bevor er an seinen  
Arbeitsplatz zurückkehrt.

Bitte beachten Sie! Abhängig von den Regelungen 
der einzelnen Bundesländer müssen Rückkehrer aus  
Risikogebieten zunächst 14 Tage in häusliche Quaran-
täne. Die genauen Regelungen finden sie in den Corona- 
Verordnungen der jeweiligen Bundesländer.

Für die betriebliche Praxis empfiehlt es sich, Regelungen 
für einen Rückkehr-Prozess festzulegen. Hier könnte  
z. B. der Arbeitnehmer in einem Rückkehr-Formular 
erklären, ob und in welchem Risikogebiet er sich  
während seines Urlaubs aufgehalten hat.

Einem Arbeitnehmer, der wissentlich in ein Land reist, 
für das eine Reisewarnung besteht, ist bekannt, dass er 
sich nach der Rückkehr in Quarantäne begeben muss. 
Für die Quarantänezeit sollte der Arbeitnehmer sicher-
stellen, dass er seine Arbeitsleistung auch erbringen 
kann, z. B. im Homeoffice. Ist das nicht der Fall und 
er fällt durch eine selbstverschuldete Quarantäne aus, 
kann er seinen Lohnfortzahlungsanspruch verlieren.

Anmerkung: Wird das Urlaubsland erst nach dem 
Reiseantritt wieder zum Risikogebiet erklärt, hat der Ar-
beitnehmer mit seiner Reise nicht schuldhaft gehandelt 
und hätte für einen vorübergehenden Zeitraum einen 
Lohnfortzahlungsanspruch.

Kündigung während der Kurzarbeit nicht ausgeschlossen

Wird in einem Unternehmen Kurzarbeit geleistet, so 
spricht dies dafür, dass die Betriebsparteien nur von 
einem vorübergehenden Arbeitsmangel und nicht von 
einem dauerhaft gesunkenen Beschäftigungsbedarf 
ausgehen. Entfällt die Beschäftigungsmöglichkeit für 
einzelne von der Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer 
aufgrund später eingetretener Umstände oder verän-
derter wirtschaftlicher und/oder organisatorischer  
Rahmenbedingungen auf Dauer, so kann trotz der 
Kurzarbeit ein dringendes betriebliches Erfordernis für 
eine Kündigung bestehen. 

An die Begründung einer betriebsbedingten Kündi-
gung werden hier hohe Anforderungen gestellt.  
So kann ein dringendes betriebliches Kündigungserfor-
dernis regelmäßig erst dann angenommen werden, 

wenn der Arbeitgeber die Möglichkeit zur Arbeitszeit-
redu-zierung voll ausgeschöpft hat und gleichwohl 
noch ein Beschäftigungsüberhang besteht. 

Ein Rückgang des Arbeitskräftebedarfs kann sich aber 
auch daraus ergeben, dass sich eine im Betrieb tatsäch-
lich umgesetzte unternehmerische Organisationsent-
scheidung auf die Anzahl der verbliebenen Arbeits-
plätze auswirkt. Unternehmerische Entscheidungen 
sind von den Gerichten nicht auf ihre sachliche Recht-
fertigung oder Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen, 
sondern nur darauf, ob sie offensichtlich unsachlich, 
unvernünftig oder willkürlich sind. Nachzuprüfen ist 
aber, ob die fragliche Entscheidung tatsächlich umge-
setzt wurde und dadurch das Beschäftigungsbedürfnis 
für einzelne Arbeitnehmer entfallen ist.
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Verpflichtung des Verwalters zur Prüfung von Mängeln

Das Wohnungseigentumsgesetz verpflichtet den Ver-
walter, Mängel an der Wohnanlage festzustellen und 
die Wohnungseigentümer darüber zu informieren. Der 
Verwalter darf auf die ihm obliegende Unterrichtung zu 
möglichen Mängeln am Gemeinschaftseigentum und 
auf die Vorbereitung einer sachgerechten Beschluss-
fassung über das weitere Vorgehen nicht deswegen 
verzichten, weil die Wohnungseigentümer „über den 
Stand der Dinge informiert“ sind und „weitere Maß-
nahmen hätten treffen können und müssen“.

Auf die (potentielle) Kenntnis der Wohnungseigen-
tümer von den Tatsachen, aus denen sich Anhalts-
punkte für einen Mangel ergeben, kommt es nicht 
an. Es ist nicht ihre Aufgabe, sondern Aufgabe des 
Verwalters zu überprüfen, ob der Mangel vorliegt und 
wie er ggf. zu beseitigen ist. Darauf, dass der Verwal-
ter diese Überprüfung vornimmt, die Wohnungseigen- 
tümer entsprechend unterrichtet und eine sachgerechte  
Beschlussfassung vorbereitet, dürfen sich diese generell 
verlassen. Verletzt ein Verwalter diese Pflicht, kann es 
ggf. einen Schadensersatzanspruch begründen.

Neubestellung eines Verwalters  in einer  
Wohnungseigentümerversammlung

Bei der Neubestellung eines Verwalters ist es regel- 
mäßig geboten, den Wohnungseigentümern die  
Angebote der Bewerber oder jedenfalls deren Namen 
und die Eckdaten ihrer Angebote grundsätzlich inner-
halb der Einladungsfrist zukommen zu lassen.

Um den Wohnungseigentümern bei der Neubestel-
lung eines Verwalters, der für sie wichtige und weit-
reichende Funktionen wahrnimmt und regelmäßig 
für mehrere Jahre bestellt wird, eine Wahl auf einer 
fundierten Tatsachengrundlage zu ermöglichen, ist es 
nicht nur erforderlich, Alternativangebote einzuholen. 
Vielmehr müssen diese den Wohnungseigentümern 
auch bekannt gemacht werden, damit sie Erkundi-
gungen über die Bewerber – etwa über das Internet – 
einziehen und sich ein Bild darüber verschaffen kön-
nen, ob der jeweilige Bewerber fachlich geeignet ist, 
die Wohnungseigentümergemeinschaft zu verwalten.

Für eine hinreichende Befassungsmöglichkeit 
mit den Bewerbern und deren Angeboten reicht 
es regelmäßig nicht aus, den Wohnungseigentü-
mern die Namen der zur Wahl stehenden Bewer-
ber und deren Angebote oder die Eckdaten der 
Angebote erstmals in der Eigentümerversamm-
lung vor der Verwalterwahl bekannt zu geben. 
Eine Bekanntgabe der Namen der Interessenten für 
das Verwalteramt erst in der Eigentümerversammlung 
macht es den Wohnungseigentümern unmöglich, über 
diese vorab Erkundigungen einzuziehen. 

Bitte beachten Sie! Wurden die Eigentümer nicht 
entsprechend informiert, kann ein gefasster Beschluss 
in der Versammlung zur Verwalterbestellung ungültig 
sein.
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Soweit der Schenker nach der Vollziehung der Schen-
kung außerstande ist u. a. seinen angemessenen Un-
terhalt zu bestreiten, kann er von dem Beschenkten 
die Herausgabe des Geschenkes fordern.

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschie-
denen Fall zahlte ein Sozialhilfeträger Sozialhilfelei-
stungen für eine pflegebedürftige Frau, die vollsta- 
tionär in einem Seniorenheim untergebracht war. 
Nach dem Tod der Frau verlangte der Sozialhilfeträger 
vom Sohn die Rückzahlung der gezahlten Leistungen. 

Der Sohn bewohnte eine Eigentumswohnung, die er 
schenkweise an seine Tochter übergab. Er behielt sich 
allerdings ein lebenslanges Nießbrauchsrecht vor. 
Zwischen dem Sozialhilfeträger und dem Sohn war 
nun vor allem strittig, ob für die Rückzahlung der  
Sozialhilfeleistungen verlangt werden kann, dass die 
Schenkung an die Tochter aufgrund der oben aufge-
führten Regelung zurückgefordert wird.

Die BGH-Richter entschieden, dass der Sohn die ver-
schenkte Eigentumswohnung nicht zurückverlangen 
muss. Ein unterhaltspflichtiges Kind, welches seine 
selbst bewohnte Immobilie unter Vorbehalt eines 
Nießbrauchsrechts verschenkt, benötigt die Immobilie 
in gleicher Weise, wie wenn es noch Eigentümer  
geblieben wäre.

Im Jahr 2011 wies ein Regionalverband einer Wohl-
fahrtsorganisation ein finanzielles Defizit von knapp  
1 Mio. Euro auf. Der Geschäftsführer dieses Regional-
verbandes meldete sich kurz vor Veröffentlichung des 
Berichtes dazu in der Tagespresse krank. In den Berich-
ten wurde der volle Name des Geschäftsführers ge-
nannt. Dieser verlangte nun von den Verantwortlichen 
für die Internetsuchmaschine „Google“, es zu unterlas-
sen, diese Presseartikel bei einer Suche nach seinem 
Namen in der Ergebnisliste nachzuweisen.

Der Auslistungsanspruch aus der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) erfordert nach der Recht- 
sprechung des Europäischen Gerichtshofs und dem 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts eine um- 
fassende Grundrechtsabwägung. Diese ist auf der 
Grundlage aller relevanten Umstände des Einzelfalles 
und unter Berücksichtigung der Schwere des Eingriffs 
in die Grundrechte der betroffenen Person einerseits, 
der Grundrechte des Suchmaschinenbetreibers, der  
Interessen der Suchmaschinennutzer und der Öffent-
lichkeit sowie der Grundrechte der Anbieter der in den 
beanstandeten Ergebnislinks nachgewiesenen Inhalte 
andererseits vorzunehmen. 

Es gibt nach Auffassung des Bundesgerichtshofs keine 
Vermutung eines Vorrangs der Schutzinteressen des 
Betroffenen, sondern es sind die sich gegenüber- 
stehenden Grundrechte gleichberechtigt miteinander 
abzuwägen. In diesem Fall hatte der Geschäftsführer 
keinen Anspruch auf die Auslistung des Pressebeitrags 
aus der Suchmaschine.

Rückforderung einer Schenkung 
wegen Elternunterhalt

Auslistungsbegehren 
gegen Internet-Such- 
dienst
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Zustimmung des Elternteils bei Flugreise ins Ausland 

Grundsätzlich kann der jeweils betreuende Elternteil 
über Auslandsreisen allein entscheiden, wenn die Reise 
nicht mit Nachteilen bzw. Gefahren für das Kind ver-
bunden ist. Daher boten bislang Flugreisen in das euro-
päische Ausland wenig Anlass für Streitigkeiten.

In einem vom Oberlandesgericht Braunschweig (OLG) 
am 30.7.2020 entschiedenen Fall hatte die Mutter in 
den Sommerferien eine Flugreise nach Mallorca mit 
den beiden gemeinsamen Kindern gebucht. Der Vater 
war damit nicht einverstanden.

Die Richter des OLG kamen zu dem Urteil, dass die Flug- 
reise eines getrenntlebenden Elternteils mit den  
gemeinsamen Kindern in der Zeit der Corona-Pande-
mie keine Angelegenheit des täglichen Lebens mehr 
ist und daher der Zustimmung des anderen mitsorge-
berechtigten Elternteils bedarf.

Bei eigener Abstandsverletzung kein Abwehranspruch  
bei Abstandsverletzung 	des Nachbarn

In einem vom Oberverwaltungsgericht NRW entschie-
denen Fall beanstandete ein Grundstückseigentümer 
die erteilte Baugenehmigung für seinen Nachbarn, da 
nach seiner Auffassung der geplante Bau gegen das 
Abstandsrecht verstößt. Der Grundstückseigentümer 
hielt jedoch die Abstandsflächen im selben Umfang 
ebenfalls nicht ein.

Die Geltendmachung eines Abwehrrechts gegen einen 
nachbarlichen Verstoß gegen Abstandsrecht stellt sich 

als unzulässige Rechtsausübung dar, wenn der Grund-
stückseigentümer selbst in vergleichbarer Weise gegen 
Abstandsrecht verstößt. Das allgemeine Rechtsver-
ständnis billigt es einem Grundstückseigentümer nicht 
zu, rechtliche Abwehrmaßnahmen gegen eine durch 
einen Nachbarn hervorgerufene Beeinträchtigung zu 
ergreifen und zugleich diesem Nachbarn quasi spiegel- 
bildlich dieselbe Beeinträchtigung zuzumuten. Die  
erteilte Baugenehmigung war daher korrekt.

Altersdiskriminierung in einer Stellenanzeige

Bietet der Arbeitgeber in einer Stellenanzeige eine „zu-
kunftsorientierte, kreative Mitarbeit in einem jungen, 
hochmotivierten Team“, so liegt hierin eine Tatsache, 
die eine Benachteiligung des nicht eingestellten 61- 
jährigen Bewerbers wegen des Alters vermuten lässt.

Dieser Hinweis enthält regelmäßig nicht nur die  
Botschaft an potentielle Stellenbewerber, dass die Mit-

glieder des Teams jung und deshalb hochmotiviert sind. 
Eine solche Angabe in einer Stellenanzeige kann aus 
der Sicht eines objektiven Empfängers zudem regelmä-
ßig nur so verstanden werden, dass der Arbeitgeber 
einen Arbeitnehmer sucht, der in das Team passt, weil 
er ebenso jung und hochmotiviert ist wie die Mitglieder 
des vorhandenen Teams.
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Verkürztes Restschuldbefreiungsverfahren von der  
Bundesregierung beschlossen

Mit dem am 1.7.2020 von der Bundesregierung  
beschlossenen Gesetzentwurf sollen die Richtlinien-
vorgaben zur Restschuldbefreiung umgesetzt werden. 
Nachfolgend die wichtigsten Punkte im Überblick:

❚	Das Verfahren soll im Regelfall von 6 Jahren auf  
	 3 Jahre verkürzt werden.

❚ 	Die Regelungen gelten nicht nur für unternehmerisch  
	 tätige Schuldner, sondern auch für Verbraucher.

❚	Die Tilgung der Verbindlichkeiten in einer bestimmten 
	 Höhe ist nicht mehr erforderlich. 

❚	Schuldner müssen jedoch auch weiterhin bestimmten 
	 Pflichten und Obliegenheiten nachkommen, um eine  
	 Restschuldbefreiung erlangen zu können, z. B. einer  
	 Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich um eine solche  
	 bemühen.

❚ 	In der sog. Wohlverhaltensphase sollen Verbraucher  
	 stärker zur Herausgabe von erlangtem Vermögen  
	 herangezogen werden. Außerdem wird ein neuer  
	 Grund zur Versagung der Restschuldbefreiung  
	 geschaffen, wenn in der Wohlverhaltensphase unan- 
	 gemessene Verbindlichkeiten begründet werden.

Die Verfahrensverkürzung soll für Verbraucher zunächst 
bis zum 30.6.2025 befristet werden, um etwaige 
Auswirkungen auf das Antrags-, Zahlungs- und Wirt-
schaftsverhalten von Verbrauchern beurteilen zu kön-
nen. Die Verkürzung des Verfahrens soll insgesamt 
nicht dazu führen, dass ein Schuldner im Falle einer 
erneuten Verschuldung auch schneller zu einer zwei-
ten Restschuldbefreiung kommen kann. Daher wird die 
derzeitige zehnjährige Sperrfrist auf elf Jahre erhöht 
und das Restschuldbefreiungsverfahren in Wieder- 
holungsfällen auf fünf Jahre verlängert.

Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens 
auf drei Jahre soll für alle Insolvenzverfahren gelten, die 
ab dem 1.10.2020 beantragt werden. Damit können 
auch diejenigen Schuldner bei einem wirtschaftlichen 
Neuanfang unterstützt werden, die durch die Corona-
Pandemie in die Insolvenz geraten sind. Für Insolvenz-
verfahren, die ab dem 17.12.2019 beantragt wurden, 
soll das derzeit sechsjährige Verfahren monatsweise 
verkürzt werden.
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Neben dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat der 
Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes zu-
gestimmt. Hier kurz die wichtigsten Punkte:

❚	Mieter haben künftig einen Anspruch darauf, dass 
	 Vermieter den Einbau einer Elektro-Ladestation so 
	 wie Maßnahmen zur Barrierereduzierung und zum  
	 Einbruchschutz auf Kosten der Mieter gestatten.

❚	Einzelne Wohnungseigentümer können künftig  
	 verlangen, dass sog. privilegierte Maßnahmen von den  
	 Miteigentümern zu gestatten sind (z. B. Einbau einer  
	 Lademöglichkeit für E-Autos, Aus- und Umbaumaß- 
	 nahmen für mehr Barrierefreiheit, zum Einbruch- 
	 schutz und für einen Glasfaseranschluss). Es bedarf  
	 hier künftig nicht mehr der Zustimmung aller. Die  
	 Kosten trägt der jeweilige Eigentümer.

❚	Bauliche Maßnahmen: Hat eine doppelt qualifi- 
	 zierte Mehrheit in der Eigentümerversammlung (das  
	 heißt: mehr als zwei Drittel der Stimmen auf der  
	 Eigentümerversammlung und mindestens 50 % der  
	 Miteigentumsanteile an der Immobilie) für die Maß- 
	 nahme gestimmt, haben alle Eigentümer die Maß- 
	 nahme zu bezahlen. Das gilt nicht, wenn sie mit  
	 unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Gibt es  
	 für die Maß-nahme nur einen einfachen Mehrheits- 
	 beschluss in der Eigemtümerversammlung, müssen  
	 diejenigen dafür zahlen, die dafür gestimmt haben.

❚	Verwalter dürfen nur über Maßnahmen von unter- 
	 geordneter Bedeutung und über solche, die keine  
	 gewichtigen finanziellen Auswirkungen für die Woh- 
	 nungseigentümer haben, entscheiden. Ferner kön- 
	 nen Verwalter erleichtert abberufen und die Verwal- 
	 terverträge erleichtert gekündigt werden. Eigentümer 
	 haben künftig das Recht auf einen Verwalter mit  
	 einem Sachkundenachweis.

Die neuen Regelungen gelten voraussichtlich ab 
1.12.2020.

Für viele europäische Städte werden über Onlineplatt-
formen wie z. B. Airbnb private Wohnungen für Kurz-
zeitvermietungen angeboten. Für Wohnungseigen-
tümer ist die Vermietung für einen Kurzaufenthalt i. d. R. 
lukrativer als eine langfristige Vermietung.

Darauf haben einige Städte reagiert und sog. Zweck-
entfremdungsverbote erlassen. Bei einem Verstoß  
gegen ein solches Verbot kann ein Bußgeld fällig wer-
den. Die Richter des Europäischen Gerichtshofs hatten 
am 22.9.2020 zu entscheiden, ob eine solche Regelung 
durch das Unionsrecht gedeckt ist. 

Dabei kamen sie zu dem Entschluss, dass eine na-
tionale Regelung, die eine regelmäßige Kurzzeitve- 
rmietung einer Wohnung an Personen, die sich nur  
vorübergehend in der betreffenden Gemeinde auf-
halten, ohne dort einen Wohnsitz zu begründen, von 
einer Genehmigung abhängig macht, mit dem Unions-
recht in Einklang steht. Die Bekämpfung des Mangels 
an Wohnungen, die längerfristig vermietet werden, 
stellt einen zwingenden Grund des Allgemeininteres-
ses dar, der eine solche Regelung rechtfertigt.

Modernisierung des Wohnungs- 
eigentumsgesetzes (WEG) 

Verbot von Kurzzeit- 
vermietungen
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Der Entwurf des Gesetzes zur Fortentwicklung des  
Sanierungs- und Insolvenzrechts sieht u. a. die Ein-
führung eines Rechtsrahmens für Restrukturierungen 
vor, mit dem Insolvenzen abgewendet werden  
können. Davon sollen insbesondere auch Unter- 
nehmen Gebrauch machen, die infolge der Corona-
Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. 
Hier die wichtigsten Änderungen:

❚	Stärkere Abgrenzung zwischen Überschuldung und  
	 drohender Zahlungsunfähigkeit (Überschuldungs- 
	 prüfung – Prognosezeitraum ein Jahr; Prüfung der  
	 drohenden Zahlungsunfähigkeit – Prognosezeit- 
	 raum zwei Jahre)

❚	Verpflichtung der Geschäftsleiter haftungs- 
	 beschränkter Unternehmensträger zur Wahrung der  
	 Gläubigerinteressen, im Rahmen der Ausübung des  
	 unternehmerischen Ermessens, bei drohender  
	 Zahlungsunfähigkeit des Unternehmensträgers

❚	Haftung gegenüber dem Unternehmensträger bei  
	 schuldhafter Verletzung dieser Pflichten
 
❚	Verkürzung des Prognosezeitraums für die Fort- 
	 führungsprognose im Überschuldungstatbestand

Das Gesetz soll in weiten Teilen am 1.1.2021 in Kraft 
treten.

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (LAG) 
hatte in einem Fall zu entscheiden, in dem einem Ar-
beitnehmer antragsgemäß im Jahr 2015 an 18 Tagen 
und im Jahr 2016 an 13 Tagen halbe Urlaubstage ge-
währt wurden. Im Jahr 2017 teilte der Arbeitgeber mit, 
dass er ihm zukünftig nicht mehr als 6 halbe Tage pro 
Jahr gewährt.

Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) sind bei der 
zeitlichen Festlegung des Urlaubs die Urlaubswünsche 
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei denn, 
dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche  
Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, 
die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang ver- 
dienen, entgegenstehen. Ferner ist der Urlaub zu- 
sammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass  
dringende betriebliche oder in der Person des Arbeit-
nehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs  
erforderlich machen.

Ein Urlaubswunsch, der auf eine Zerstückelung und 
Atomisierung des Urlaubs in Kleinst-raten gerichtet ist, 
muss nicht erfüllt werden. Eine solche Urlaubsgewäh-
rung wäre nicht geeignet, die Urlaubsansprüche des 
Arbeitnehmers zu erfüllen.

Das BUrlG kennt keinen Rechtsanspruch auf halbe Ur-
laubstage bzw. Bruchteile von Urlaubstagen. Von 
obigen Grundsätzen kann für die Urlaubsansprüche, 
die den gesetzlichen Mindesturlaub übersteigen, durch 
vertragliche Vereinbarung abgewichen werden. Vor 
diesem Hintergrund entschieden die LAG-Richter zu-
gunsten des Arbeitgebers.

Fortentwicklung des Sanierungs- 
und Insolvenzrechts

Kein Anspruch auf halbe 
Urlaubstage



AUSGABE 04 / 2020SEITE 9

AKTUELL
RECHT

www.conscienta.de/newsletter

Klare Regelungen in Verbraucherkreditverträgen  
zur Berechnung der Widerrufsfrist

Verbraucherkreditverträge müssen in klarer und prä-
gnanter Form die Modalitäten für die Berechnung der 
Widerrufsfrist angeben. Dieses wird nicht erfüllt, 
wenn auf unterschiedliche Paragrafen im nationalen 
Recht verwiesen wird.

Die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat-
ten zu dieser Problematik folgenden Sachverhalt zur 
Entscheidung vorliegen: Im Jahr 2012 nahm ein Ver-
braucher bei einer Bank einen grundpfandrechtlich 
gesicherten Kredit über 100.000 € mit einem bis zum 
30.11.2021 gebundenen Sollzinssatz von 3,61 % pro 
Jahr auf.

Der Kreditvertrag sah vor, dass der Darlehensnehmer 
seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen wi-
derrufen kann und dass diese Frist nach Abschluss des 
Vertrags zu laufen beginnt, aber erst, nachdem der 
Darlehensnehmer alle Pflichtangaben erhalten hat, 
die eine bestimmte Vorschrift des deutschen Bürger-
lichen Gesetzbuchs vorsieht. Diese Angaben, deren 
Erteilung an den Verbraucher indessen für den Beginn 

der Widerrufsfrist maßgeblich ist, führt der Vertrag 
somit nicht selbst auf. Er verweist lediglich auf eine 
deutsche Rechtsvorschrift, die selbst auf weitere Vor-
schriften des deutschen Rechts verweist.

Anfang 2016 erklärte der Verbraucher gegenüber der 
Bank den Widerruf seiner Vertragserklärung. Die Bank 
war der Ansicht, dass sie den Verbraucher ordnungs-
gemäß über sein Widerrufsrecht belehrt hatte und die 
Frist für die Ausübung dieses Rechts bereits abgelau-
fen war.

Im o. g. Fall stellte der EuGH fest, dass der im frag-
lichen Vertrag enthaltene Verweis auf die deutschen 
Rechtsvorschriften nicht dem Erfordernis genügt, den 
Verbraucher in klarer und prägnanter Form über die 
Frist und die anderen Modalitäten für die Ausübung 
des Widerrufsrechts zu informieren.

Anmerkung: Ist die Belehrung über den Beginn der 
Widerrufsfrist ungültig, kann ein Verbraucher ggf. den 
Widerruf noch nach der beabsichtigten Frist erklären.

Keine Duldung der Zeiterfassung per Fingerabdruck

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG) hat 
mit Urteil vom 4.6.2020 entschieden, dass Arbeitneh-
mer nicht zu einer Zeiterfassung per Fingerabdruck-
Scanner verpflichtet sind. 

Zu dieser Entscheidung lag dem Gericht folgender 
Sachverhalt vor: Ein Arbeitgeber führte ein Zeiterfas-
sungssystem ein, das mit einem Fingerabdruck-Scanner 
bedient wird. Das eingeführte System verarbeitet nicht 
den Fingerabdruck als Ganzes, sondern die Finger- 
linienverzweigungen (Minutien). Der Arbeitnehmer 
lehnte eine Benutzung dieses Systems ab. Der Arbeit-
geber erteilte ihm deshalb eine Abmahnung.

Das LAG führte aus, dass der Arbeitnehmer dieses Zeit-
erfassungssystem nicht nutzen muss. Auch wenn das 
System nur Minutien verarbeitet, handelt es sich um bio- 
metrische Daten. Eine Verarbeitung solcher Daten ist 
nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nur 
ausnahmsweise möglich. Eine solche Ausnahme kann 
hier nicht festgestellt werden. Entsprechend war eine 
Erfassung ohne Einwilligung des Arbeitnehmers nicht 
zulässig. Die Weigerung der Nutzung stellte deshalb 
keine Pflichtverletzung dar, sodass der Arbeitnehmer 
die Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte 
verlangen durfte. 
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Abmahnmissbrauch – Gesetz zur Stärkung des fairen  
Wettbewerbs beschlossen

Der Deutsche Bundestag hat am 10.9.2020 den vom 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Stär-
kung des fairen Wettbewerbs beschlossen. Das Gesetz 
soll zur Eindämmung des Abmahnmissbrauchs führen. 
Davon sind insbesondere Selbstständige sowie kleinere 
und mittlere Unternehmen betroffen. Das Gesetz  
betrifft u. a. folgende Kernpunkte:

Verringerung finanzieller Anreize für Abmahner: 
Bei Verstößen gegen Informations- und Kennzeich-
nungspflichten im Internet oder bei Verstößen von  
Unternehmen (< 250 Mitarbeitern) gegen Daten-
schutzrecht besteht kein Anspruch auf Kostenerstat-
tung für die Abmahnung. Bei erstmaliger Abmahnung 
wird hier auch die Höhe einer Vertragsstrafe begrenzt.

Erhöhung der Voraussetzungen für die An-
spruchsbefugnis der Abmahner: Mitbewerber 
können Unterlassungsansprüche in Zukunft nur noch 
geltend machen, wenn sie im erheblichem Maße Waren 
oder Dienstleistungen vertreiben oder nachfragen.

Erleichterung der Gegenansprüche des Abge-
mahnten: Die Betroffenen können missbräuchliche 
Abmahnungen in Zukunft durch die Schaffung mehre-
rer Regelbeispiele für missbräuchliche Abmahnungen 

leichter darlegen (z. B. massenhafte Versendung von 
Abmahnungen durch Mitbewerber, Verlangen offen-
sichtlich überhöhter Vertragsstrafen). Wer zu unrecht 
abgemahnt wird, erhält außerdem einen Gegenan-
spruch auf Ersatz der Kosten für die erforderliche 
Rechtsverteidigung.

Wahl des Gerichtsstands: In Zukunft gilt bei Rechts-
verletzungen im Internet und im elektronischen  
Geschäftsverkehr einheitlich der allgemeine Gerichts-
stand des zuvor Abgemahnten. 

Ergänzung des Designgesetzes: Nach dem bisher 
geltenden Designrecht können Hersteller von komple-
xen Erzeugnissen, die aus mehreren auseinander- und 
wieder zusammenbaubaren Bauelementen bestehen 
(z. B. Automobile), auch für einzelne Bauelemente (z. B. 
Kotflügel) Designschutz in Anspruch nehmen, sofern 
das Design neu ist und Eigenart hat. Dies gilt aber nur 
für solche Bauelemente, die in ein komplexes Erzeugnis 
eingefügt sind und die bei ihrer bestimmungsgemäßen 
Verwendung sichtbar bleiben. Die nun beschlossene 
Neuregelung wird auf alle nach Inkrafttreten des  
Gesetzes angemeldeten Designs anwendbar sein und 
voraussichtlich zu einer Preisreduzierung bei sichtbaren 
Autoersatzteilen wie Karosserieteilen, Scheinwerfern 
und Verglasungen führen.
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Beantwortet ein Versicherungsnehmer beim Vertrags-
schluss Fragen zum Gesundheitszustand bewusst 
wahrheitswidrig, kann die Versicherung vom Vertrag 
zurücktreten. 

Diesem Beschluss des Oberlandesgerichts Braun-
schweig (OLG) lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein 
Vater hatte im Jahr 2011 für seine damals 15-jährige 
Tochter eine Berufsunfähigkeitsversicherung abge-
schlossen. Die Frage nach Vorerkrankungen im Ver- 
sicherungsformular hatte der Vater mit „nein“ beant-
wortet, obwohl die Tochter damals bereits seit zwei 
Jahren an einer Psycho- und Verhaltenstherapie, unter 
anderem wegen Entwicklungs- und Essstörungen, teil-
nahm. Als der Vater die Versicherung im Juli 2016 in 
Anspruch nehmen wollte, weil seine Tochter wegen 
psychischer Beeinträchtigungen nicht in der Lage war, 
ihre Schulausbildung fortzusetzen oder eine Berufsaus-
bildung zu beginnen, lehnte die Versicherung dies ab 
und trat vom Vertrag wegen Verletzung der vorver-
traglichen Anzeigepflicht zurück. 

Das OLG gab der Versicherung recht und führte u. a. 
aus, dass sich der Vater nicht darauf zurückziehen 
konnte, dass einige Störungen seiner Tochter seinerzeit 
ausgeheilt waren, denn im Wortlaut des Formulars 
wurde eindeutig nach aufgetretenen Krankheiten in 
den letzten fünf Jahren gefragt.

Das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) hat mit seinem 
Urteil vom 20.8.2020 entschieden, dass eine Werbung 
mit Bewertungen auf Social-Media-Plattformen, die als 
Gegenleistung für die Teilnahme an einem Gewinn-
spiel abgegeben werden, unlauter ist. Es kann unter-
stellt werden, dass durch eine Gewinnspielauslobung 
eine erhebliche Zahl an Bewertungen generiert wird. 

In dem entschiedenen Fall lobte ein Unternehmen über 
Facebook ein Gewinnspiel für einen Luxus-Whirlpool 
aus. Im Text heißt es: „Wie Du gewinnen kannst? Ganz 
einfach: Diesen Post liken, kommentieren, teilen; unse-
re Seite liken oder bewerten. Jede Aktion erhält ein Los 
und erhöht eine Gewinnchance“.

Die Werbung mit den hier gegenständlichen Bewer-
tungen war irreführend und damit unlauter, entschied 
das OLG. Grundsätzlich wirken Äußerungen Dritter in 
der Werbung objektiv und werden daher im Allge- 
meinen höher bewertet als eigene Äußerungen des 
Werbenden. Deshalb war die Werbung mit bezahlten 
Empfehlungen unzulässig. Ein Kunde, der eine  
Empfehlung ausspricht, muss in seinem Urteil frei und 
unabhängig sein.

Die Bewertungen waren jedoch teilweise nicht frei und 
unabhängig abgegeben worden. Es ist vielmehr davon 
auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der  
Bewertungen nur deshalb abgegeben wurde, weil sie 
durch die Gewinnspielteilnahme „belohnt“ wurden. Es 
liegt auf der Hand, dass Bewertungen aus Anlass des 
Gewinnspiels eher positiv ausfallen. Es ist damit keine 
„bezahlte“ Empfehlung im Wortsinn gegeben. Gleich-
wohl sind die Bewertungen nicht als objektiv anzuse-
hen, stellte das OLG klar

Keine Werbung auf Social-Media-
Plattformen mit über Gewinnspiele 
generierten Bewertungen 

Falsche Angaben beim 
Versicherungsvertrag
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Mindestlohn für Einsatz in der umfassenden  
häuslichen Betreuung

In einem vom Landesarbeitsgericht Berlin (LAG) ent-
schiedenen Fall wurde eine bulgarische Staatsangehöri-
ge auf Vermittlung einer deutschen Agentur von ihrem 
in Bulgarien ansässigen Arbeitgeber nach Deutsch-
land entsandt, um eine hilfsbedürftige 96-jährige 
Dame zu betreuen. In dem Arbeitsvertrag war eine 
Arbeitszeit von 30 Std./Woche vereinbart. In dem  
Betreuungsvertrag war eine umfassende Betreuung mit 
Körperpflege, Hilfe beim Essen, Führung des Haushalts 
und Gesellschaftleisten und ein Betreuungsentgelt für 
30 Std./Woche vereinbart. Ferner war sie gehalten, in 
der Wohnung zu wohnen und zu übernachten. Nach 
Angaben der Pflegerin war sie über mehrere Monate 
täglich von 6 Uhr morgens bis ca. 22/23 Uhr im  
Einsatz und musste sich auch nachts bereithalten.  
Daher verlangte sie für die gesamte Zeit die Zahlung 
des Mindestlohns.

Das LAG sprach der Pflegekraft den geforderten Min-
destlohn ausgehend von einer täglichen Arbeitszeit 
von 21 Stunden zu. Zur Begründung führten die LAG-
Richter aus, dass die Berufung des Arbeitgebers auf 
die vereinbarte Begrenzung der Arbeitszeit auf 30 Std. 
treuwidrig ist, wenn eine umfassende Betreuung zuge-
sagt und die Verantwortung sowohl für die Betreuung 
als auch die Einhaltung der Arbeitszeit der Pflegekraft 
übertragen wird. Es ist Aufgabe des Arbeitgebers, die 
Einhaltung von Arbeitszeiten zu organisieren. Dies 
war hier nicht geschehen. Ferner war die angesetzte 
Zeit von 30 Std./Woche für das zugesagte Leistungs- 
spektrum im vorliegenden Fall unrealistisch.

Änderungen eines Testaments bedürfen immer der Unterschrift

Änderungen eines Testaments können grundsätzlich 
auch auf der Kopie des eigenhändig geschriebenen 
und unterschriebenen Testaments vorgenommen  
werden. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass auch 
die Änderungen mit einer Unterschrift des Erblassers 
versehen sind. 

Eine Erblasserin verfasste handschriftlich ein Testa-
ment. Das Original wurde in einem Bankschließfach 
deponiert und Kopien verwahrte sie in ihrer Wohnung. 
Auf einer der Kopien nahm die Erblasserin zwei hand-
schriftliche Ergänzungen bzw. Streichungen vor. Die 
erste Änderung versah sie mit Datum und Unterschrift, 
bei der zweiten Änderung hingegen fehlte eine Unter-

schrift. Nach dem Tod der Erblasserin berief sich einer 
der beiden Söhne darauf, entsprechend der beiden 
vorgenommenen Änderungen Alleinerbe geworden 
zu sein und beantragte die Erteilung eines Alleinerb-
scheins. 

Die Richter sahen in der zweiten Änderung keine 
gültige Testamentsänderung, sodass die Erteilung 
des Alleinerbscheins abgelehnt wurde. Nachdem die 
Erblasserin ihre erste Änderung unterzeichnet hatte, 
ihre zweite Änderung jedoch nicht, konnte nicht  
ausgeschlossen werden, dass es sich lediglich um 
einen Entwurf handelte, führten die Richter in ihrer 
Begründung aus.


